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Pflichten erfüllen
Die Einführung moderner Arbeitsmodelle sollte von Beginn an rechtskonform gestaltet 
werden. Denn Telearbeit und mobiles Arbeiten gehen für Arbeitgeber und -nehmer mit un-
terschiedlichen Rechten und Pflichten einher. 

uch mit dem Abklingen der 
Corona-Pandemie wird es 

eine Rückkehr zur aus-
schließlichen Arbeit in Präsenz 
vermutlich nicht geben. Stattdessen 
wird ein Mix aus mobiler/alternie-
render Arbeit mit zeitweiser Prä-
senz im Büro die Zusammenarbeit, 
die Kommunikation sowie den 
Führungs- und Verwaltungsalltag in 
der (digitalen) Verwaltung prägen. 
Um die Einführung moderner Ar-
beitsformen –  Telearbeit und mobi-
les Arbeiten – rechtskonform zu 
gestalten, sind jedoch bestimmte 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
pflichten zu erfüllen. Wichtig ist es, 
den Veränderungsprozess von Be-
ginn an hinsichtlich formaler As-
pekte rechtssicher zu gestalten. 
Neben der Umsetzung der SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 
sowie der bestehenden Regelungen 
zu Arbeitsschutz und -sicherheit 
sind dabei auch datenschutzrechtli-
che Aspekte ausreichend zu be-
leuchten.

Zu empfehlen ist, einhergehend 
mit der Einführung moderner Ar-
beitsformen den Beschäftigten die 
Rechte und Pflichten aus dem Ar-
beitsverhältnis erneut zu vermitteln 
und diese Aspekte zudem stärker in 
die Führungs- und Team-Arbeit 
einfließen zu lassen. Von großer 
Bedeutung ist hier die Einführung 

A einer Dienstvereinbarung. Zu be-
achten ist dabei, welche Auswirkun-
gen die Modelle Telearbeit und 
mobiles Arbeiten jeweils haben, 
welche Rahmenbedingungen zu 
befolgen sind, und welche Konse-
quenzen hieraus für Selbstorganisa-
tion und -verantwortung der betei-
ligten Akteure entstehen. 

Als Telearbeit gemäß § 2 Abs. 7 
S.1 der Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV) gelten vom Arbeitgeber 
fest eingerichtete Bildschirmar-
beitsplätze im Privatbereich des 
Beschäftigten, für die der Arbeitge-
ber eine mit dem Beschäftigten 
vereinbarte wöchentliche Arbeits-
zeit und die Dauer der Einrichtung 
festgelegt hat. Somit liegt nur dann 
eine Telearbeit im Sinne der Arb-
StättV vor, wenn die Einrichtung 
des Homeoffice-Arbeitsplatzes vom 
Arbeitgeber in eigener Verantwor-
tung mit dessen Mobiliar, Arbeits-
mitteln und Kommunikationsein-
richtungen vorgenommen wurde 
sowie zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer eine Homeoffice-
Vereinbarung abgeschlossen wurde, 
welche mindestens die Einrichtung 
des Homeoffice-Arbeitsplatzes, die 
Dauer der Vereinbarung und die 
wöchentliche Arbeitszeit des Ar-
beitnehmers regelt. Für Tätigkeiten 
in Telearbeit mit einer Homeoffice-
Vereinbarung ist beispielsweise eine 

Gefährdungsbeurteilung seitens des 
Arbeitgebers durchzuführen. 

Mobiles Arbeiten bezeichnet hin-
gegen das ortsunabhängige Arbei-
ten mithilfe mobiler Kommunikati-
onstechnik. Dem Arbeitnehmer 
steht also kein dauerhaft eingerich-
teter Arbeitsplatz zur Verfügung, 
sondern er verrichtet seine Arbeit 
ortsunabhängig – in der Dienststel-
le, dem eigenen Zuhause oder ei-
nem anderen beliebigen Ort, zum 
Beispiel in Co-Working-Spaces. Die 
aufgezeigten rechtlichen Besonder-
heiten sind aus Arbeitgebersicht zu 
beachten und machen deutlich, dass 
sich mobiles Arbeiten von der Te-
learbeit abhebt.

Mögliche datenschutzrechtliche 
Risiken sind nicht zu unterschätzen 
und sollten im Einführungsprozess 
mit einem entsprechenden Stellen-
wert thematisiert werden. So trägt 
die Dienststellenleitung als Verant-
wortlicher gemäß der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (EU-DS-
GVO) stets die Verantwortung für 
die Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Anforderungen, unab-
hängig von Arbeitsort und Arbeits-
form. Das steigende Risiko zur 
Verletzung oder unzureichenden 
Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Anforderungen ergibt sich bei der 
mobilen Arbeit aus dem Umstand, 
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dass der Arbeitsplatz des Beschäf-
tigten nicht festgelegt ist, demzufol-
ge die Eigenverantwortung des Be-
schäftigten steigt und durch die 
Dienststelle/den Arbeitgeber ent-
sprechend einzufordern ist. Hierfür 
sind etwa datenschutzrechtliche 
Regelungen in der Allgemeinen 
Dienst- und Geschäftsanweisung 
(ADGA) oder in der Dienstverein-
barung zur Telearbeit/mobilen Ar-
beit hilfreich und mit einer entspre-
chenden schriftlichen Verpflich-
tungserklärung des Beschäftigten zu 
empfehlen. 

In der verwaltungsspezifischen 
Digitalisierungsstrategie bilden die 
Themen Dokumenten-Manage-
ment-System (DMS) und E-Akte 
wichtige Bausteine, die neben den 
Anforderungen aus dem Onlinezu-
gangsgesetz (OZG) wesentliche 
Voraussetzungen für moderne Ar-
beitsformen und zur Gestaltung der 
Telearbeit innerhalb der Gesamtver-
waltung darstellen. Nicht zu unter-
schätzen ist, dass Instrumente wie 
 E-Akte und DMS ein probates Mit-
tel sind, selbst für solche Arbeits-
plätze und Stellen, die mit sensiblen 
Personen-, Sozial- oder Gesund-
heitsdaten zu tun haben, daten-
schutzkonform moderne Arbeits-
modelle zu prüfen und hier neue 
Möglichkeiten zu eröffnen.

Neben der Einhaltung bestehen-
der Datenschutzregelungen und 
arbeitsvertraglicher Pflichten sind 
zur Gestaltung der neuen Ar-
beitsumgebung etablierte Instru-
mente der Aufbau- und Ablaufor-
ganisation von großer Bedeutung. 
In diesem Zusammenhang wird 
erfahrungsgemäß auf formaler Ebe-
ne auf Aspekte wie Dienst- und 
Geschäftsverteilungspläne, Stellen-
beschreibungen, Anforderungspro-
file und weitere Instrumente wie 
die Allgemeine Dienst- und Ge-
schäftsanweisung abgestellt. Um 
transparent und nachvollziehbar 
festlegen zu können, an welchen 
Stellen und Arbeitsplätzen in wel-
chem zeit lichen Umfang ein mobi-
les Arbeiten oder (alternierende) 
Telearbeit ermöglicht werden soll, 
sind messbare Kriterien erforder-
lich. Diese können sich unter ande-
rem aus einem Dienst- und Ge-
schäftsverteilungsplan sowie den 
darauf aufbauenden Stellenbe-
schreibungen und Anforderungs-
profilen ergeben.

Ziel sollte es sein, die Zusam-
menhänge der Aufbau- und Ablauf-
organisation im Kontext der dezen-
tralen Ressourcenverantwortung 
gegenüber den Führungskräften zu 
verdeutlichen und die Instrumente 
mit Kontinuität fortzuschreiben. In 

diesem Zusammenhang kommt den 
Bereichen Personal und Organisati-
on eine hohe Verantwortung zu, 
moderne Arbeitsformen (Arbeit 
4.0) nachhaltig zu gestalten und mit 
dem erforderlichen Vertrauen und 
der nötigen Akzeptanz innerhalb 
der Verwaltung zu verstetigen. Die 
Führungskräfte sollten in ihrer Rol-
le des Führens aus der Ferne ge-
stärkt und etwa hinsichtlich der 
Themen Selbstverantwortung, er-
gebnisorientierte Führung sowie 
Arbeitnehmerpflichten und -verant-
wortung sensibilisiert werden.

Obwohl die Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers zur Arbeitssicherheit 
und zum Arbeitsschutz bei beiden 
Modellen besteht, ist auch diesbe-
züglich die steigende Eigenverant-
wortung des Beschäftigten bei der 
mobilen Arbeit nicht zu unterschät-
zen. Themen wie mögliche soziale 
Isolation oder die fehlende Tren-
nung von Beruf und Privatleben, 
eine Entgrenzung bis hin zu mögli-
cher Über- oder Unterforderung 
beeinflussen die Einführung und 
Etablierung moderner Arbeitsfor-
men und sollten daher in den anste-
henden Prozessen berücksichtigt 
werden.
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